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•und Propaganda gegen die Staaten des Warschauer 
Vertrages gekennzeichnet. Entgegen Buchstaben und 
Geist der Verträge der BRD mit den sozialistischen 
Staaten über die Unantastbarkeit der bestehenden 
Grenzen in Europa beharren diese Kräfte auf deren 
"Revision" und auf "Veränderung des Status quo". 
Die R. gehören zur organisatorischen Basis der 
aggressivsten Kreise des BRD-Imperialismus und 
stehen in engem Kontakt zu allen systemtragenden 
Parteien und zu staatlichen Organen. Besonders 
intensive Verbindungen vinterhalten sie zu den Par
teien und Gruppierungen der politischen Rechten, 
den Kräften des Militarismus und Neonazismus. Der 
organisierte Revanchismus wird nach wie vor in der 
BRD geduldet, vinterstützt und aus Mitteln des 
Staatshaushaltes mitfinanziert.
Die vielfältigen R. der BRD sind in Dachverbänden 
wie dem "Bund der Vertriebenen - Vereinigte Lands
mannschaften und Landesverbände ѳ. V." zusammenge
faßt.
Die R. stellen ihre Verbindungen, Kenntnisse und 
ihren Apparat in den Dienst der subversiven Tätig
keit gegen die sozialistischen Staaten.

Richtungsoffizier
ein durch Befehl eingesetzter Leitungskader ope
rativer o. a. Diensteinheiten des MfS zur Gewähr
leistung der Verbindungen zwischen —► Operativem 
Einsatzstab und dem den R. einsetzenden Leiter 
einer Diensteinheit.
R. werden vorrangig bei operativen —► Aktionen und 
—► SicherungseinSätzen eingesetzt.
R. sind auch während ihres zeitweiligen Einsatzes 
im Operativen Einsatzstab ihrem dienstlichen Lei
ter vinterstellt.

Risikohandlung, gerechtfertigte
eine Handlung, die eine Person zur Erzielving eines 
gesellschaftlichen Vorteils oder zur Abwendung 
eines gesellschaftlichen Nachteils vomimmt, bei 
der ein Mißlingen nicht völlig ausgeschlossen wer
den kann.
Personen können vor Situationen gestellt werden, 
die von ihnen unter Umständen riskante üitschei- 
dvmgan und Verhaltensweisen verlangen.
Dieses Risiko kann als gerechtfertigt angesehen werden;- wenn die Han diving zur Erzielung eines gesell

schaftlichen Vorteils oder zur Abwendung eines 
gesellschaftliehen Nachteils vorgenommen wurde,


